
U N T E RW E I S U N G SI N H A LT E

Das STOP-Prinzip 
Weisen Sie darauf hin, dass der Arbeitgeber oder die 
Arbeitgeberin dazu verpflichtet ist, eine Gefährdungs-
beurteilung durchzuführen und den Arbeitsplatz so 
zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen etwa 
durch Muskel-Skelett-Belastungen vermieden wer-
den. Dies wird nach dem STOP-Prinzip durch die Um-
setzung von Schutzmaßnahmen erreicht. Aber auch 
Beschäftigte sind verpflichtet, entsprechende Maß-
nahmen (z. B. technische Hilfsmittel) anzunehmen. 
Betrachten Sie dann gemeinsam Animationsfilm 2 
und klären Sie offene Fragen. 

Arbeitsschutz bei Muskel-Skelett-Belastungen 
Diskutieren Sie nun, wie Arbeitsschutzmaßnahmen im 
Betrieb von Kollegen und Kolleginnen angenommen 
werden. Wie sollten Maßnahmen gestaltet oder kom-
muniziert sein, damit sie immer genutzt werden (Vor-
schläge, z. B.: Azubis leiten Ausgleichsübungen an, 
witzige Memes zum Thema als Plakate aufhängen). 
Ziel dabei ist es, die Azubis für Arbeitsschutzmaßnah-
men zu sensibilisieren (siehe dazu auch Infotext „Kei-
ne Sorge – Vorsorge!“ auf Seite 11). 
Danach benennen die Auszubildenden körperliche 
Anforderungen in ihrem Betrieb (falls vorhanden, Noti-
zen aus Modul 2 wiederholen oder Wissensseite „Das 
geht auf Muskeln und Gelenke“ auf Seite 21 verwen-
den). Auf dieser Grundlage können nun aus den folgen-
den Untermodulen diejenigen ausgewählt werden, die 
relevant für die Ausbildung in ihrem Betrieb sind.

Mehr Bewegung in den Alltag aufnehmen: 
zur Übungsauswahl 

siehe QR-Code

Wirbel

Wirbel

Bandscheibe

BLOSS KEINEN DRUCK! 

Die Anstrengung merkt man direkt: Beim Heben, Tragen, Ziehen 
und Schieben von schweren Lasten wirken hohe Kräfte, die bei 
Überlastung dem Muskel-Skelett-System schaden können. 
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MATERIALIEN: Unterrichtsfilm Episode 2, Animations-
film 4, Arbeitsblatt 4, Wissensseite „Wie geht’s rich-
tig?“ (Seite 22)

DURCHFÜHRUNG: 
Als Gesamtmodul oder abschnittsweise

Zeigen Sie zum Einstieg Episode 2 des Unterrichts-
films. Stellen Sie anschließend die Frage, wo die 
Azubis Probleme für die Gesundheit des Muskel-Ske-
lett-Systems sehen und welches Verhalten dazu führt.

Warum die richtige Haltung wichtig ist 
Diskutieren Sie, wieso es beim Heben und Tragen 
sowie Ziehen und Schieben wichtig ist, die richtige 
Haltung einzunehmen. Betrachten Sie nun gemeinsam 
Animationsfilm 4, der die Auflösung enthält, und klä-
ren Sie offene Fragen.

DAS STOP-PRINZIP 

Rangfolge, nach der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
Schutzmaßnahmen umsetzen müssen: Substitution, 

technische, organisatorische und personenbezogene 
Schutzmaßnahmen. Mehr dazu in Animationsfilm 2.

Weitere Infos: 
www.jwsl.de > Für Ausbildende > Mediathek

weiter auf Seite 13 oben →

• DGUV Information 208-053 „Mensch und Arbeitsplatz 
– Physische Belastung“ mit Empfehlungen je Belastungsart/ 
für die Praxis, www.dguv.de, Webcode: p208053

• Technische Hilfsmittel zum Bewegen von Lasten, 
www.dguv.de/technische-hilfsmittel

• Gute Fertigungsgestaltung,
www.bghm.de, Webcode: 4428

• Sitz- und Steharbeitsplätze, 
www.bghm.de, Webcode: 554

• Ergonomie am Bau – Damit es leichter geht,
www.bgbau.de > Suche „625“

• Rückengerechtes Arbeiten in der Pflege 
www.dguv-lug.de, Webcode: lug1002164

• DGUV Information 202-106 „Ergonomische 
Gestaltung von Arbeitsplätzen pädagogischer 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, 
www.dguv.de, Webcode: p202106

UNTERMODUL 3.1  | HEBEN UND TRAGEN, ZIEHEN UND SCHIEBEN | 30–40 MIN.
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http://www.jwsl.de/fuer-lehrkraefte/unterrichtskonzept/ausgleichsuebungen
www.jwsl.de/fuer-ausbildende/mediathek
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3499/mensch-und-arbeitsplatz-physische-belastungen
www.dguv.de/technische-hilfsmittel
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gute-fertigungsgestaltung
https://kurzlinks.de/3zq0
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/ergonomie-und-arbeitsgestaltung/sitz-und-steharbeitsplaetze
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/gesundheitsschutz/rueckengerechtes-arbeiten-in-der-pflege/?tx_dguvlug_lowebcode%5Baction%5D=&tx_dguvlug_lowebcode%5Bcontroller%5D=Webcode&cHash=c37e0f58bda829352e5fce1d2ab0cfd6
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3638/ergonomische-gestaltung-von-arbeitsplaetzen-paedagogischer-fachkraefte-in-kindertageseinrichtungen


U N T E RW E I S U N G SI N H A LT E

Die Azubis tauschen sich anschließend dazu aus, von 
welchen Parametern es ihrer Meinung nach abhängig 
ist, dass das Tragen einer Last dem Muskel-Skelett-
System schadet.
Gibt es eine eindeutige Antwort oder machen die Azu-
bis dies von bestimmten Faktoren abhängig?
Als Erläuterung dient der Infotext „Bloß keinen Druck!“ 
auf Seite 12/13. Gibt es Überraschungen im Gegensatz 
zu den vorher gegebenen Antworten?

Wie wird im Betrieb gehoben, getragen, gezogen und 
geschoben? 
Die Azubis sollen nun im Betrieb und insbesondere in 
ihrem eigenen Arbeitsbereich beobachten, wie dort 
mit Belastung durch Heben und Tragen sowie Ziehen 
und Schieben umgegangen wird. 
Lassen Sie die Azubis ihre Beobachtungen auf Arbeits-
blatt 4 (Seite 26) notieren. Die Wissensseite „Wie 
geht’s richtig?“ auf Seite 22 dient als weitere Informa-
tionsgrundlage. Es dürfen auch weitere Erfahrungen 
aus der Erinnerung genannt werden, falls nicht ausrei-
chend Zeit für die Beobachtung im Betriebsalltag zur 
Verfügung steht. Besprechen Sie die Antworten an-
schließend und überlegen Sie gegebenenfalls gemein-
sam, ob weitere Schutzmaßnahmen (nach dem STOP-
Prinzip) möglich wären. Ist das STOP-Prinzip noch 
nicht bekannt? Dann zeigen Sie Animationsfilm 2 aus 
Modul 3!
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UNTERMODUL 3.2 | VIBRATIONEN  | 30 MIN.

WIE VIBRATIONEN WIRKEN

Vibrationen sind mechanische Schwingungen, die sich auf den 
Menschen übertragen und Gesundheitsschädigungen zur Folge 
haben können, abhängig von der Dauer und Intensität. Dazu 
gehören unter anderem Durchblutungsstörungen (also Herz-
Kreislauf-Erkrankungen). Ganzkörpervibrationen, die zum 
Beispiel beim Bedienen von Fahrzeugen entstehen (z. B. Gabel-
stapler), können die Wirbelsäule beeinträchtigen oder schädi-
gen. Auch vermeintlich leichte Gebäudeschwingungen, zum 
Beispiel durch große und schwere Maschinen in einer dem Büro 
angrenzenden Produktionshalle, können irritierend sein. Bei 
Hand-Arm-Vibrationen wirken die Schwingungen über handge-
führte Arbeitsgeräte, zum Beispiel Schlagschrauber, und 

MATERIALIEN: Arbeitsblatt 4

DURCHFÜHRUNG: 
Als Gesamtmodul oder abschnittsweise

Arten von Vibrationen 
Fragen Sie die Auszubildenden, bei welchen Tätigkei-
ten im Betrieb sie Vibrationen ausgesetzt sind. Sortie-
ren Sie die Antworten nach Hand-Arm- sowie Ganzkör-
pervibrationen. Ergänzen Sie gegebenenfalls Beispiele 
und weisen Sie darauf hin, dass auch leichte Gebäu-
deschwingungen als störend empfunden werden kön-
nen. Anhaltspunkt: „Wellen auf dem Kaffee in der Tasse“.

Belastungen auf den Körper durch Vibrationen 
Erläutern Sie anhand des Infotexts rechts „Wie Vibrati-
onen wirken“, wieso Vibrationen gesundheitsschäd-
lich sein können und wie dem optimal entgegenge-
wirkt werden kann. Besprechen Sie nun gemeinsam, 
ob sich die Azubis dessen bewusst waren und inwie-
weit sie überrascht sind. 

Wie wird Vibration im Betrieb begegnet? 
Die Azubis sollen nun im Betrieb und insbesondere in 
ihrem eigenen Arbeitsbereich beobachten, wie dort 
mit Belastung durch Vibration umgegangen wird. 

Die Auswirkungen auf den Körper sind abhängig von Gewicht, 
Dauer und Häufigkeit der Lastenhandhabung sowie der Körper-
haltung, dem Alter, dem Geschlecht und der Fitness der Perso-
nen. Beim Ziehen und Schieben von Lasten haben außerdem 
die Beschaffenheit des Untergrundes und gegebenenfalls der 
Rollen/Räder sowie mögliche Gefälle des Bodens einen großen 
Einfluss. Die Lastenhandhabungsverordnung verpflichtet den 
Arbeitgeber und die Arbeitgeberin, bei der Handhabung von 
Lasten besonders auf die Gesundheit der Beschäftigten zu 
achten. 

weiter auf Seite 14 oben →
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